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Von der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zum 
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Einkommensteuer
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Erste Schritte

• Lösen Gewerbeschein bei WKO (sofern notwendig) -> ggfs
Neufög beachten – Beratungsgespräch bei WKO

• WKO meldet automatisch an SVS (vormals SVA)

• Wenn kein Gewerbeschein notwendig, Meldung SVS mittels 
Fragebogen („neue Selbständige“)

• Meldung an Finanzamt innerhalb eines Monats -> 
Betriebseröffnungsfragebogen

Betriebseröffnung
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• Anzeigepflicht 

• Aufzeichnungspflicht

• Offenlegungspflicht

• Wahrheitspflicht

• Erklärungspflicht

• Aufbewahrungspflicht

Pflichten des Steuerpflichtigen
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• (amtliches) Formular von Finanzamt oder via FinanzOnline

• Pflicht: keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte und Einkommen 
von mehr als € 11.000,-

• Pflicht: Lohnsteuerpflichtige Einkünfte und nicht 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr als € 730,-

• Frist: 30.04. (bzw. 30.06.) des Folgejahres, wenn steuerliche 
Vertretung →  „Quotenliste“→ Abgabe kann hinausgezögert 
werden

Einkommensteuererklärung
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Ermittlung Einkünfte

1. Ermittlung Gesamtbetrag der Einkünfte
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

+ Einkünfte aus selbständiger Arbeit
+ Einkünfte aus Gewerbebetrieb
+ Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
+ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
+ Einkünfte aus Kapitalvermögen
+ Sonstige Einkünfte
= Gesamtbetrag der Einkünfte
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• Gewinnermittlung gem. § 4 Abs 3 Einkommensteuergesetz 
(EStG):
• „Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“: Überschuss der 

Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben

• Künstler- und Schriftstellerpauschalierung
• Anwendungsvoraussetzungen:

• Selbständige Ausübung künstlerischer und/oder 
schriftstellerischer Tätigkeit

• Keine Buchführungspflicht § 4 Abs 1 EStG (Umsätze > 700k)
• Keine Geltendmachung von abpauschalierten

Betriebsausgaben
• Gilt nur für Einkünfte aus selbständigen künstlerischen 

Tätigkeit 

Ermittlung Einkünfte
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Was ist abpauschaliert:

• Pauschalsatz 12% (maximal 8.725,00 EUR)

• Aufwendungen übliche technische Hilfsmittel (PC, 
Tonaufnahmegeräte, etc) à keine AfA!

• Ausgaben für Telefon und Büromaterial
• Fachliteratur und Eintrittsgelder
• Betrieblich veranlasste Aufwendungen für Kleidung, Kosmetika 

und sonstige Aufwendungen für äußeres Erscheinungsbild
• Diäten/Taggelder
• Ausgaben für im Wohnungsverband gelegene Räume 

(Arbeitszimmer, Atelier, …) à sämtliche Kosten wie AfA, Miete, 
Betriebskosten einschließlich Einrichtung 

• Bewirtung

Ermittlung Einkünfte
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Was ist nicht abpauschaliert:

• Zusätzlich können folgende Ausgaben angesetzt werden:

• Aus- und Fortbildung 
• Musikinstrumente eines Musikers
• Atelier nicht im Wohnungsverband gelegen (externe Anmietung)
• Löhne und Honorare
• Material- und sonstiger Herstellungsaufwand für Kunstwerke 

(Rohmaterial für Kunstwerke oder Druckkosten)
• Nächtigungskosten
• Pflichtversicherungsbeiträge 
• Rechts- und Beratungskosten
• Vermittlungsprovisionen
• Werbeaufwand (nicht: Bewirtung)

Ermittlung Einkünfte
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Ermittlung Einkommen

2. Ermittlung steuerpflichtiges Einkommen
Gesamtbetrag der Einkünfte

- Sonderausgaben
- Außergewöhnliche Belastungen
= Einkommen
*  Einkommenssteuerstarif
- Absetzbeträge
- Bereits einbehaltene Lohnsteuer aus Dienstverhältnis
- Bereits einbehaltene Kapitalertragsteuer
- Bereits geleistete Einkommensteuervorauszahlungen
= Einkommensteuerzahllast bzw. -gutschrift
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• Einnahmen und Ausgaben werden zum Zeitpunkt Zufluss bzw. 
Abfluss jeweils als Einnahmen oder Ausgaben angesetzt

• Keine Pflicht zur Führung Kassabuch

• Keine periodengerechte Abgrenzungen

• Keine Inventur zum Jahresabschlussstichtag

• Keine Versteuerung von ausstehenden Forderungen

• Betriebsausgaben werden nur bei Zahlung erfasst

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
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• Erfassung der Geschäftsfälle generell wenn Zahlung bzw. 
Überweisung erfolglt

• Ausnahme: Anlagengüter ab Inbetriebnahme (Abschreibung)

• Vorauszahlungen für mehr als laufendes und folgendes Jahr 
sind zu verteilen

• Steuerung möglich vor allem um den Jahreswechsel 
(Einmaleffekt zB durch Akontorechnungen beim Wareneinkauf, 
Anzahlungen, voraussichtliche Nachzahlung SVS)

Zufluss/Abflussprinzip
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• Materialaufwand

• Bezogene Leistungen

• Personalaufwand

• Raumkosten

• KFZ-Kosten

• Versicherungen

• Finanzierungskosten

• Reisekosten

• Rechts- und Beratungsaufwand

• Verwaltungsaufwand (Büro, Telefon, Internet, etc.)

• Geringwertige Wirtschaftsgüter

• Abschreibung

• ….

Betriebsausgaben
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• Anlagengüter mit Anschaffungswert < € 400,- → geringwertige 
Wirtschaftsgüter sind sofort zur Gänze im Jahr der Anschaffung 
abzugsfähig

• Halbjahres-AfA

Abschreibungen

Anlagengut Anschaffungswert Nutzungsdauer Abschreibung
Computer/
Laptop € 1.200,00 3 Jahre € 400,00
Einrichtung € 5.000,00 10 Jahre € 500,00
Drucker/
Kopierer € 500,00 5 Jahre € 100,00
KFZ € 15.000,00 8 Jahre € 1.875,00
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• Fahrtkosten (Ausgaben für betriebliche Fahrten)
• km-Geld (auch für Fahrrad möglich - € 0,38 pro km)

• Taxi

• Öffentliches Verkehrsmittel

• Abzugsfähig sind tatsächliche Kosten (Bahnticket, Taxirechnung, etc)

• Verpflegungsmehraufwand („Diäten“): 
• mind. 25 km vom „normalen“ Arbeitsplatz entfernt – „Reise“ um 

betriebliche/berufliche Angelegenheit wahrzunehmen 
(Vertragsverhandlungen, Kundenakquisition, berufsbedingte Fortbildung)

• Tagesdiäten: in AT max. € 26,40 pro Tag / € 15,- pro Nacht

• Tagesdiäten: ab der 3. Stunde € 2,20 (dauert Reise länger als 11 
Stunden somit volles Taggeld)

• Statt Nachtdiät können auch tatsächliche Kosten der Übernachtung 
(inkl. Frühstück) angesetzt werden

Reisekosten
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• Beispiel

• A. reiste 100 km (Hin- und Rückfahrt) mit seinem privaten 
PKW zu einer Tagung. Seine Abwesenheit betrug insgesamt 
36 Stunden (Montag 8:00 bis Dienstag 20:00). Die 
Übernachtungskosten (inkl. Frühstück) lagen bei € 155,-
brutto. Die Hotelrechnung liegt vor. 

• Bei Fahrten PKW entweder tatsächlicher Aufwand (Benzin, Maut, 
etc) oder km-Geld → 100 x € 0,42 = € 42,-

• Tagesdiäten/Taggeld/Mehrverpflegungsaufwand: 
2 volle Tage: 2 x € 26,40 = € 52,80 

• Kosten für Übernachtung lt. Hotelrechnung: € 155,- (können zur 
Gänze als Betriebsausgabe angesetzt werden); auch die Kosten 
für das Frühstück sind absetzbar

• Gesamtbetrag der Reisekosten: € 249,80

Reisekosten
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• Seit 01.01.2016 (Steuerreform 2015/16)

Steuersätze

Einkommen in EUR Steuersatz
2016

0 bis 11.000 0%
11.001 bis 18.000 25%
18.001 bis 31.000 35%
31.001 bis 60.000 42%
60.001 bis 90.000 48%
90.001 bis 1.000.000 50%
> 1.000.000 (nur 2016-2025) 55%
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Einzelunternehmer

• Einkommensteuer – Beispiel Einkommen 90.000,-

Gestaltung

Grenze Steuer SUMME
11.000,00 0%
18.000,00 7.000,00 25% 1.750,00 1.750,00
31.000,00 13.000,00 35% 4.550,00 6.300,00
60.000,00 29.000,00 42% 12.180,00 18.480,00
90.000,00 30.000,00 48% 14.400,00 32.880,00

37%
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Steuererklärung und Steuerbescheid
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• Online-Erstanmeldung

FinanzOnline
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• Login und Eingabe Steuererklärung 

FinanzOnline
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• Login und Eingabe Steuererklärung 

FinanzOnline
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• Login und Eingabe Steuererklärung 

FinanzOnline
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• Einkünfte aus selbständiger Arbeit – Einzelunternehmer/in

FinanzOnline
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• Gewinnermittlung

FinanzOnline
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• Gewinnermittlung

FinanzOnline
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• Steuerbescheid

FinanzOnline
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Antrag Härtefallfonds Phase 2
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• Voraussetzungen - Richtlinien
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html

Wirtschaftlich signifikante Bedrohung durch COVID-19

Das liegt vor, wenn:
• die laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden können oder
• Im Betrachtungszeitraum zumindest überwiegend ein behördlich 

angeordnetes Betretungsverbot aufgrund von COV#ID-19 besteht oder
• ein Umsatzeinbruch von mindestens 50% 

Betrachtungszeitraum 16.3. bis 15.4. 
Betrachtungszeitraum 16.4. bis 15.5. 
Betrachtungszeitraum 16.5. bis 15.6.

Für Unternehmen die bei Antragstellung weniger als ein Jahr bestehen, ist die 
Planungsrechnung heranzuziehen.

Antrag Phase 2 Härtefallfonds

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html
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• Ermittlung

Differenz aus einem durchschnittlichen monatlichen 
Nettoeinkommen, abgeleitet aus der maßgebenden 
Einkommensteuerveranlagung des Vergleichszeitraumes und dem 
Nettoeinkommen aus den einbezogenen Einkünften aus dem 
Betrachtungszeitraum im Jahr 2020

Nettoeinkommen: Multiplikation Umsatz Beobachtungszeitraum mit 
strl. Umsatzrentabilität

Nettoeinkommen Vergleichszeitraum: positiven Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit (§ 22 EStG 1988) und/oder Gewerbebetrieb (§ 23 
EStG 1988) abzüglich Einkommensteuer

OHNE STEUERBESCHEID à kein Antrag möglich!

Antrag Phase 2 Härtefallfonds
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• Bsp
A ist selbständig als Einnahmen-Ausgaben-Rechner (USt-Nettosystem). Im Zeitraum von 
16.3.2020 bis 15.4.2020 hat er einen dramatischen Umsatzeinbruch erlitten: Der Umsatz 
(ermittelt aus den Waren- und/oder Leistungserlösen, die in der Kennzahl 9040 der Beilage E 1a 
zu erfassen sind) beträgt für diesen Zeitraum nur 1.800 Euro.
Im Einkommensteuerbescheid für das letzte rechtskräftig veranlagte Jahr sind Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb von 25.000 Euro und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von 5.000 
Euro ausgewiesen. Die auf das Einkommen entfallende Einkommensteuer beträgt 5.930 Euro, 
daraus ergibt sich ein Durchschnittssteuersatz von 20%.

• Das Nettoeinkommen des Vergleichszeitraumes beträgt: 25.000 - 5.000 Euro (Steuer auf 
diese Einkünfte) = 20.000 Euro.

• Das monatliche Nettoeinkommen des Vergleichszeitraumes (volles Wirtschaftsjahr) beträgt: 
1.666,67 Euro (20.000 / 12).

• Die Umsatzrentabilität ist wie folgt zu ermitteln: Der Umsatz (abgeleitet aus den Kennzahlen 
9040 und 9050 aus der Beilage E 1a) beträgt im Jahr 2018 80.000 Euro. Daraus ergibt sich 
eine Umsatzrentabilität von 25% (20.000 / 80.000 x 100).

• Das Nettoeinkommen des Betrachtungszeitraumes beträgt: 450 Euro (1.800 x 25%)
• Die Bemessungsgrundlage für die Förderung beträgt 1.216,67 Euro (1.666.67 – 450).

Antrag Phase 2 Härtefallfonds
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Antrag Phase 2 Härtefallfonds
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Antrag Phase 2 Härtefallfonds

Pro Zeitraum eigener Antrag!

Siehe Bsp EUR 1.800,00

zB geringf. Dienstverhältnis

Nettoeinkommen 
Vergleichszeitraum 

(Vorjahr/e) wird 
automatisch über 

Steuernummer 
abgerufen!
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Für Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung
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1060 Wien
Schmalzhofgasse 4
Tel (01) 599 22

3100 St. Pölten
Kremser Gasse 20
Tel (02742) 25 33 00

3270 Scheibbs
Rathausgasse 3
Tel (07482) 431 65

3250 Wieselburg
Hauptplatz 24
Tel (07416) 540 70 

5020 Salzburg
Innsbrucker Bundestraße 140
Tel (0662) 87 08 45

www.ecovis.at

Mag. Barbara HÖLZL

Steuerberaterin / Tax Advisor
ECOVIS Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ECOVIS Scholler & Partner Wirtschaftstreuhand GmbH, Steuerberatungsgesellschaft
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien, Austria
Phone: +46 650 729 68 21
E-Mail: barbara.hoelzl@ecovis.at


